
Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 07.06.2021 um 
19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 
 

Einwohnerfragestunde 

1.1 
 

Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen 

1.2 
 

Aktuelle Fragen der Einwohner*innen 

2 
 

Anhörung der Beiräte 

3 
 

Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 10.05.2021 

4 
 

Einführung eines festgelegten Sitzungsendes 

4.1 
 

Interfraktioneller Antrag SPD, FDP, Bündnis 90 / Die Grünen 
Hier: Einführung eines verbindlichen Sitzungsendes 
 

4.2 
 

Antrag der WSI Fraktion 
Hier: Einführung eines verbindlichen Sitzungsendes 
 

4.3 
 

Antrag der CDU Fraktion 
Hier: Einführung eines regelmäßigen Sitzungsendes um 22 Uhr 
 

5 
 

Wahl Bürgermeister*in 
Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung 
 

6 
 

Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der 450 Versorgerallianz 
(einer Gesellschaft zur Gestaltung einer krisenfesten und zukunftssicheren Kommu-
nikationslösung innerhalb der Energiewirtschaft) Versorger-Allianz 450 Beteiligungs 
GmbH & Co. KG (VA 450 KG) 
 

7 
 

Nachtragshaushalt 2021 

8 
 

Öffentliche Mitteilungen und Anfragen 

8.1 
 

Datenschutzrechtliche Bewertung der Prototollführung 

8.2 
 

Sachstandbericht zur aktuellen Corona-Situation 

8.3 
 

Bericht der Verwaltung 

8.4 
 

Öffentliche Anfragen 

 

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 
9 
 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 10.05.2021 

10 
 

wedel.de 



11 
 

Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der Gründung einer Gesell-
schaft zu Realisierung und Erprobung von Digitalisierungs- und Automatisierungspro-
jekten in der Energiewirtschaft 
 

12 
 

Grundstücksangelegenheit im BusinessPark Elbufer 

13 
 

Vertrag mit Diakonische Dienste Hamburg-West/Südholstein GmbH, Flüchtlingsbe-
treuung 

14 
 

Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen 

14.1 
 

Bericht der Verwaltung 

14.2 
 

Nichtöffentliche Anfragen 

 

Öffentlicher Teil 
15 
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
gez. Michael C. Kissig F. d. R.: 
Vorsitz Niklas Viehmann 
 
Hinweise für die Öffentlichkeit 
Aufgrund der derzeitigen Situation finden die Sitzungen der politischen Gremien unter beson-
deren Bedingungen statt. Die maximale Besucherzahl im Ratssaal ist begrenzt auf 10 Perso-
nen. 
Der Einlass findet nur 15 Minuten vor Sitzungsbeginn durch den Haupteingang des Rathauses 
statt. Nach Einlass der maximal zulässigen Zuschauerzahl ist der Einlass ausgeschlossen. Ein 
nachträglicher Einlass ist leider nicht möglich. Seien Sie daher bitte rechtzeitig vor Ort. Besu-
cher*innen des Rathauses müssen beim Betreten einen Mund-Nase-Schutz tragen. Ohne diesen 
Schutz darf das Rathaus nicht betreten werden. Während der Sitzung kann der Mund-Nase-
Schutz abgenommen werden. 
 



öffentlich öffentlicher Antrag 
 

Geschäftszeichen 
3-103 

Datum 
17.05.2021 ANT/2021/018 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.06.2021 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 17.06.2021 

 
Interfraktioneller Antrag SPD, FDP, Bündnis 90 / Die Grünen 
Hier: Einführung eines verbindlichen Sitzungsendes 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 Antrag verbindliches Sitzungsende_SPD Grüne FDP 

TOP 4.1



Antrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 7. Juni 2021 

 

Einführung eines verbindlichen Sitzungsendes 

Der Rat der Stadt Wedel/HFA beschließt: 

Die „Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel“ wird im § 30 

„Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der Sitzung“ um folgenden neuen Absatz 

ergänzt: 

„(4) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in 

Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die 

Sitzung zu schließen. Die restlichen Punkte sind in der direkt nachfolgenden Sitzung an 

vorderer Stelle auf die Tagesordnung zu setzen.“ 

 

Begründung: 

Der von Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen der Stadt Wedel durchgeführte 

Workshop mit dem Ziel, mehr Frauen, aber auch allgemein mehr junge Menschen für die 

Kommunalpolitik zu gewinnen, hat sich als eine Maßnahme ein verbindliches Sitzungsende 

überlegt. 

Für arbeitende Menschen in Wedel, aber auch Bürgerinnen und Bürger mit Familie, seien es 

Kinder oder pflegebedürftige Angehörige, ist ein festgelegtes und planbares Sitzungsende 

wichtig. Schon jetzt gibt es einen Konsens, dass die Sitzungen spätestens um 22:00 Uhr 

enden sollen. Dies möchten wir in der Geschäftsordnung festschreiben, um die Sicherheit 

darüber für alle zu erhöhen. Ein verbindliches Sitzungsende kommt auch allen anderen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugute. 

Durch den § 36 Absatz (4) 

„Im Übrigen gelten die Regelungen des Rates für die Sitzungen der Ausschüsse sinngemäß.“ 

der Geschäftsordnung gilt das verbindliche Sitzungsende sowohl für den Rat als auch die 

Ausschüsse. 

Mit dieser Maßnahme soll die Teilnahme in der Wedeler Kommunalpolitik attraktiver 

gestaltet werden. 

 

Für die SPD-Fraktion  Für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen Für die FDP-Fraktion 

Sophia Jacobs-Emeis  Friederike von Nobbe    Nina Schilling 
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öffentlich öffentlicher Antrag 
 

Geschäftszeichen 
3-103 

Datum 
25.05.2021 ANT/2021/025 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.06.2021 

 
Antrag der WSI Fraktion 
Hier: Einführung eines verbindlichen Sitzungsendes 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 SitzungsendeWSI 
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Sitzung des HFA am 7. Juni 2021 
 
 
Änderungsvorschlag zum Antrag der SPD, Grünen und FDP für eine Formulie-
rung zum Thema „Verbindliches Sitzungsende“ 
 
 
„ (4) Die Sitzung endet mit dem Abschluss der Beratungen des letzten vor 22 
Uhr aufgerufenen Tagesordnungspunktes. Die Feststellung hierzu trifft die Sit-
zungsleitung. Der Rat entscheidet darüber, ob die verbliebenen Tagesord-
nungspunkte auf einer zeitnah folgenden Fortsetzungssitzung behandelt wer-
den sollten oder auf die nächste nach dem Sitzungsplan vorgesehene Sitzung 
verschoben werden können. Im letztgenannten Fall sind die betroffenen Tages-
ordnungspunkte an vorderer Stelle der dann geltenden Tagesordnung zu be-
handeln.“ 
 
 
 
Für die WSI-Fraktion: 
 
Andreas Schnieber 
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öffentlich öffentlicher Antrag 
 

Geschäftszeichen 
3-103 

Datum 
25.05.2021 ANT/2021/024 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.06.2021 

 
Antrag der CDU Fraktion 
hier: Einführung eines regelmäßigen Sitzungsendes um 22 Uhr 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 CDU Antrag regelmäßiges Sitzungsende 
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CDU RATSFRAKTION 

WEDEL 
Anpacken für unsere Heimat 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

CDU Fraktion Wedel  Vorsitzender    Adresse       Telefon        Email                Website 

                          Michael C. Kissig   Möllers Park 13  04103-904441     fraktion@cdu-wedel.de     cdu-wedel.de 

                                      22880 Wedel 
 

 

Antrag der CDU-Ratsfraktion 
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.06.2021. 

 
 

Antrag 
Der Rat der Stadt Wedel möge beschließen, den § 30 „Unterbrechung, Vertagung und Aufhebung der 
Sitzung“ der „Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Wedel“ wie folgt um einen 

neuen Absatz (4) zu ergänzen: 
 
„Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Wedel sollen höchstens bis 22:00 Uhr dauern. Die 

Sitzung wird nach 22:00 Uhr nur fortgesetzt, wenn zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 

zustimmen.“ 

 

 

Begründung 
Die CDU-Fraktion unterstützt eine Regelung in der Geschäftsordnung zu einem regelmäßigen 

Sitzungsende um 22:00 Uhr, wie sie von dem parteiübergreifenden Workshop „Mehr Frauen in die 
Kommunalpolitik“ als eine erste Maßnahme vorgesehen und vorgeschlagen wird. Wir erkennen an, dass 

ein regelmäßiges Sitzungsende der Attraktivität von Kommunalpolitik für Berufstätige und auch 
Bürgerinnen und Bürger mit Familie zuträglich sein kann. 

Allerdings sollte im Ausnahmefall ein Zeitüberschreiten über 22:00 Uhr hinaus möglich sein, wenn die 

überwiegende Mehrheit (zwei Drittel) der Gremienmitglieder dafür votiert, um für wenige restliche 
oder beratungsunintensive Tagesordnungspunkte nicht eine zusätzliche Sitzung veranstalten und 

einberufen zu müssen, welche insbesondere erneut Verwaltungskräfte in den Abendstunden bindet. 
Eine entsprechende Regelung findet auf Ebene des Kreises Pinneberg und seiner Gremien seit vielen 

Jahren Anwendung und hat sich dort mehrfach bewährt. 
 

 
Freundliche Grüße 

gez. Julian Fresch 
stellvertr. Fraktionsvorsitzender 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Interner Dienstbetrieb 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
3-103/Gr 

Datum 
19.05.2021 BV/2021/040 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 07.06.2021 

 
Wahl Bürgermeister*in 
Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die zum 01.05.2022 freiwerdende Stelle des/der 
Bürgermeister*in baldmöglichst im Internet (www.wedel.de) sowie in den Zeitungen Wedel-
Schulauer-Tageblatt, Hamburger Abendblatt, Amtsblatt für Schleswig-Holstein und einer weiteren 
überregionalen Zeitung, nämlich _____________, zu veröffentlichen. 
 
Hierzu wird der in Anlage 1 angefügte Bekanntmachungstext beschlossen. 
 
Für die Veröffentlichung in den Zeitungen wird die Kurzfassung gem. Anlage 2 verwandt. Der 
vollständige Ausschreibungstext gem. Anlage 1 wird auf der Internetseite der Stadt Wedel 
veröffentlicht. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2021/040

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Nach § 11 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Wedel i. V. m. § 2 Nr. 9 Zuständigkeitsordnung entscheidet 
der Haupt- und Finanzausschuss über die Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung zur Wahl der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Dazu gehören Festlegung des Ausschreibungstextes, der 
Veröffentlichungsorgane und des Ausschreibungstermins. 
 
Nach einer Änderung des § 57a der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) ist eine 
Stellenausschreibung spätestens 5 Monate vor dem Wahltag durch die Verwaltung nicht mehr 
vorgeschrieben. Der alte Absatz 2 wurde ersatzlos gestrichen. Im Kommentar von Bülow, Erps, 
Schliesky und von Allwörden zu § 57a GO heißt es: „Das Verfahren zur Besetzung der 
Bürgermeisterstelle ist jetzt ausschließlich wahlrechtlich geregelt. Das Recht, Wahlvorschläge 
einzureichen, steht nicht mehr den Fraktionen innerhalb der Gemeindevertretung, sondern den in 
der Gemeindevertretung vertretenen politischen Parteien und Wählergruppen zu (§ 51 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 GKWG). Es ist Aufgabe dieser rechtlich selbständigen politischen Organisationen, Kandidaten 
für das Bürgermeisteramt zu suchen und auszuwählen. Sie dürfen dabei nach eigenen, internen 
Regeln vorgehen. Weder die Fraktionen im Gemeinderat noch die Gemeindeverwaltung sind am 
Verfahren der Kandidatenfindung beteiligt. Eine Stellenausschreibung der Gemeinde ist unzulässig. 
[….] Zulässig und ggf. zweckmäßig ist eine Öffentlichkeitsinformation über die Neubesetzung der 
Bürgermeisterstelle.“  
 
Aus Service- und Vereinfachungsgründen wird eine parteienübergreifende Veröffentlichung 
vorgeschlagen, um die im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen bei der Suche nach 
geeigneten Kandidaten zu unterstützen.  
 
Der anliegend beigefügte Entwurf enthält die in § 57 Abs. 3 GO an die Wählbarkeit zum/zur 
Bürgermeister*in gestellten Anforderungen.  
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.05.2021 den Wahltag und den Tag einer 
gegebenenfalls notwendigen Stichwahl beschlossen. Demnach findet die Wahl am 06.03.2022 statt; 
eine möglicherweise erforderliche Stichwahl ist für den 20.03.2022 vorgesehen. Damit genügend 
Zeit für die Kandidatenfindung und die Einreichung von Wahlvorschlägen bleibt, wird 
vorgeschlagen, die Stelle baldmöglichst im Internet (www.wedel.de) sowie in folgenden 
Zeitungen/Fachzeitschriften zu veröffentlichen: 
 

- Wedel-Schulauer-Tageblatt 
- Hamburger Abendblatt 
- Amtsblatt für Schleswig-Holstein 
- und einer weiteren überregionalen Zeitung, z. B. Die Welt oder F.A.Z. 

 
Als Frist für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen von Bewerber*innen, die nicht als 
Einzelbewerber*innen antreten, wird der 01.10.2021 festgesetzt. Es handelt sich nicht um die 
gesetzliche Frist nach § 19 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) – also keine Ausschlussfrist, 
sondern um eine rein organisatorische Frist.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Durch die Veröffentlichung der Ausschreibung in den unterschiedlichen Medien wird ein potentiell 
großer Kandidatenkreis angesprochen. Zwar genügt die Bekanntmachung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen den gesetzlichen Anforderungen, jedoch kann diese nicht die Breitenwirkung 
erzielen wie eine Stellenausschreibung.  
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2021/040

 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Es könnte auf die Veröffentlichung der freiwerdenden Stelle durch die Verwaltung verzichtet 
werden. Die Konsequenz daraus wäre, dass die Parteien bei der Suche nach geeigneten Kandidaten 
auf sich gestellt sind und möglicherweise auf eigene Initiative hin ausschreiben. Die Stadt würde 
dadurch die Ausschreibungskosten sparen; vermutlich würden diese jedoch auf der Seite der 
Parteien mehrfach anfallen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2021 alt 2021 neu 2022 2023 2024 2025 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*       1.400                         
Saldo (E-A)       1.400                         
       

2021 alt 2021 neu  2022 2023 2024 2025 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Anlage 1 - Entwurf Bekanntmachungstext Bürgermeisterstelle 
2 Anlage 2 - Entwurf Bekanntmachungstext Bürgermeisterstelle 
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Anlage 1 
Gemeinsame Bekanntmachung  

der Parteien und Wählergruppen des Rates der Stadt Wedel 

 

Bei der Stadt Wedel, Kreis Pinneberg, mit rund 33.700 Einwohner*innen,  

ist zum 01.05.2022 die Stelle 

der hauptamtlichen Bürgermeisterin / des hauptamtlichen Bürgermeisters 

wegen Ablaufs der Amtszeit des derzeitigen Amtsinhabers neu zu besetzen. 

Gesucht wird eine dynamische, zielstrebige, engagierte und verantwortungsbewusste Per-
sönlichkeit mit Erfahrungen in Führungs- und Leitungsfunktionen auf dem Gebiet der öffent-
lichen Verwaltung, der Privatwirtschaft oder der Vereine und Verbände, die in der Lage ist, die 
Stadtentwicklung zu fördern und die Verwaltung bürgernah, leistungsorientiert und wirt-
schaftlich zu führen. Es wird erwartet, dass die gewählte Bewerberin oder der gewählte Bewer-
ber den Wohnsitz in Wedel nimmt. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Verwaltung der Stadt Wedel in eigener 
Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen des Rates und im Rahmen der von diesem 
bereitgestellten Mittel. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
in  allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl und nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl gewählt. 

Wählbar zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister ist, wer 

1. die Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag besitzt sowie,  

 

2. am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat.  

Wählbar ist auch, wer die Staatsangehörigkeit eines übrigen Mitgliedstaates der Europäischen 

Union besitzt. 

Die Wahlzeit beträgt sechs Jahre. Die Besoldung erfolgt nach der Besoldungsgruppe B 4 
KomBesVO. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der lan-
desrechtlichen Vorschriften gezahlt. 

Die Wahl findet am 06.03.2022 statt; eine möglicherweise erforderliche Stichwahl ist für den 

20.03.2022 vorgesehen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wahlrechtlicher Vorschriften wird auf die amtliche Bekanntma-
chung des Wahlleiters der Stadt Wedel über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen (https://www.wedel.de/rathaus-politik/dienstleistungen/bekanntmachungen-
ausschreibungen) hingewiesen. 

Wahlvorschläge können einreichen 

1. in der Gemeindevertretung vertretene politische Parteien und Wählergruppen; mehrere 
politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsam einen Wahlvorschlag (ge-
meinsamer Wahlvorschlag) einreichen, 

2. jede Bewerberin und jeder Bewerber für sich selbst; für eine Bewerbung sind mindestens 
155 Unterschriften von Wahlberechtigten beizubringen. 
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Der Rat der Stadt Wedel setzt sich wie folgt zusammen: CDU 11, SPD 7, B 90/Die Grünen 7, 
FDP 4, WSI 4 und Die Linke 3 Sitze. Spätester Termin für die Einreichung eines 
Wahlvorschlags ist der 10.01.2022, 18.00 Uhr.   
Nähere Auskünfte über das Einreichungsverfahren können bei dem Gemeindewahlleiter,   
Herrn Waßmann, Telefon (04103) 707-370, eingeholt werden. 

Die Wedeler Parteien bitten interessierte Bewerber*innen, die nicht als Einzelbewerber*innen 
antreten, sich bis zum 01.10.2021 (hierbei handelt es sich nicht um die gesetzliche Frist gemäß 
§ 19 GKWG) – also keine Ausschlussfrist) bei den Parteien zu bewerben.  

Die Ansprechpartner*innen für die Parteien sind: 
CDU = Name, Anschrift 
SPD = 
B 90/Die Grünen = 
FDP = 
WSI = 
Die Linke = 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stadt Wedel, Der Gemeindewahlleiter, Ralf 
Waßmann, Postfach 260, 22871 Wedel, oder  per Mail an r.wassmann@stadt.wedel.de  

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.  

Wedel, xx.xx.2021 
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Anlage 2 
Gemeinsame Bekanntmachung  

der Parteien und Wählergruppen des Rates der Stadt Wedel 

 

Bei der Stadt Wedel, Kreis Pinneberg, ist zum 01.05.2022 die Stelle 

der hauptamtlichen Bürgermeisterin / des hauptamtlichen Bürgermeisters 

zu besetzen. 

Die Bekanntmachung sowie der vollständige Ausschreibungstext sind im Internet unter 
www.wedel.de zu finden. 

Wedel, xx.xx.xxxx  
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Finanzen 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
 

Datum 
26.05.2021 BV/2021/041 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.06.2021 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 17.06.2021 

 
Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der 450 
Versorgerallianz (einer Gesellschaft zur Gestaltung einer krisenfesten 
und zukunftssicheren Kommunikationslösung innerhalb der 
Energiewirtschaft) Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG 
(VA 450 KG) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a.) Der Rat nimmt den als Anlage 1 beigefügten Abwägungsbericht des Bürgermeisters gemäß § 
102 Abs. 1 Nr. 1 GO SH zustimmend zur Kenntnis. 
 

b.) Der Rat beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, als Gesellschaftsvertreter wie folgt 
zu beschließen: 

 
Die Stadtwerke Wedel GmbH beteiligt sich mittelbar über die Stadtwerke Wedel Beteili-
gungsGmbH an der Gesellschaft VA 450 KG in einer Beteiligungshöhe von 0,57% zum 
Nennwert in Höhe 200.000 €. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2021/041

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Darstellung des Sachverhalts und Ziel der Beteiligung 
Eines der größten volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorhaben in Deutschland ist die 
Energiewende. Der Umstieg auf erneuerbare Energien bedingt, dass die Energieerzeugung dezentra-
ler wird und die Anzahl der Energieerzeugungsanlagen bundesweit in den Millionenbereich steigt. 
Die derzeit entstehenden dezentralen Netzstrukturen und die Herausforderungen der Digitalisierung 
bedingen immer höhere Resilienzanforderungen an die Kommunikationsarchitektur, die zur erfolg-
reichen Umsetzung der Energie- und Verkehrswende erforderlich ist. 
Neben diesen Erzeugungsanlagen müssen Stromspeicher sowie neue Stromverbraucher (z. B. Elek-
trofahrzeuge und Wärmepumpen) in die Stromnetze integriert werden.  
Das stellt große Anforderungen an die Überwachung und Steuerung der Netze. Diese Anforderungen 
können nur mit einer leistungsfähigen Kommunikationsinfrastruktur bewältigt werden. Zudem sind 
Strom- und Gasversorger durch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) dazu verpflichtet, in einem 
bestimmten Zeitraum Messstellen bei Letztverbrauchern und Energieerzeugern mit intelligenten 
Messsystemen (Smart Meter) auszurüsten (§ 29 Abs. 1 MsbG). Diese Smart Meter müssen in ein 
Kommunikationsnetz eingebunden werden (vgl. § 2 Nr. 7 MsbG).  
Unter anderem mit Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetzen betreibt die Versorgungswirtschaft 
kritische Infrastrukturen. Dies ist mit einer hohen gesellschaftlichen Verantwortung verbunden. Die 
Gewährleistung von Versorgungssicherheit ist ein bedeutender Bestandteil der Daseinsvorsorge und 
grundlegend für die innere Sicherheit der Bundesrepublik.  
Diese Gewährleistung erfordert eine Kommunikationsinfrastruktur, die auch dann über einen länge-
ren Zeitraum funktioniert, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall kommt (Blackout oder 
Schwarzfall). Angriffe auf die Versorgungsinfrastrukturen der Bundesrepublik sind ebenso wenig 
auszuschließen. Um bei solchen Ereignissen handlungsfähig zu bleiben, ist die „Schwarzfallfestig-
keit“ einer Kommunikationslösung grundlegend. 
 
 
Das 450 MHz Netz 
Aus technischer Sicht sind die Frequenzen im Bereich 450 MHz sehr gut geeignet, um die Anforde-
rungen der Versorgungswirtschaft an eine Kommunikationsinfrastruktur zu erfüllen. Die 450connect 
GmbH betreibt bereits heute vereinzelt lokal ausgeprägte Netze in Kooperation mit verschiedenen 
Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. 

 
 
Die Nutzungsrechte an der 450 MHz Frequenz wurden am 9. März 2021 für den Zeitraum bis zum 
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Jahr 2040 durch die Bundesnetzagentur neu an die 450connect GmbH vergeben. An der 450connect 
GmbH sind verschiedene Unternehmen aus der Versorgungsbranche beteiligt. Damit will die Versor-
gungsbranche langfristig die eingangs genannte krisenfeste und zukunftssichere Kommunikationslö-
sung etablieren. 
 
 
Gesellschaftsstruktur/Beteiligungen/Anteile 

 
Die Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG (VA 450 KG) 
 
 
Gründung der VA 450 KG  
Zum 30.09.2020 wurde die VA 450 KG von Versorgungsunternehmen verschiedener Bundesländer 
wie der Oberhessische Versorgungsbetriebe AG und der MVV Netze GmbH mit einem Gesellschafts-
kapital von 500.000 € gegründet. Unternehmensgegenstand ist im Wesentlichen der bundesweite 
Aufbau eines krisensicheren Mobilfunknetzes auf der Grundlage der Nutzungsrechte der 450 MHz 
Frequenz. Komplementär in der GmbH & Co. KG ist eine Verwaltungs-GmbH (ursprünglicher Name: 
EnBW Omega 113. Verwaltungsgesellschaft mbH, jetzt: VA 450 Verwaltungs-GmbH). Einziger Gesell-
schafter der GmbH ist die VA 450 KG (Einheitsgesellschaft). Weitere Einzelheiten bitten wir den 
beigefügten Gesellschaftsverträgen der VA 450 KG und der VA 450 Verwaltungs-GmbH zu entneh-
men. 
 
 
Das „4 x 25 Modell“ 
Die VA 450 KG hat Mitte Dezember 2020 8,23 % an der 450connect GmbH erworben. Der Erwerb 
stand unter der aufschiebenden Bedingung, dass der 450connect GmbH die 450 MHz Frequenz 
tatsächlich zugeteilt wird. Die Entscheidung fiel am 9. März 2021.  
Die VA 450 KG soll künftig zusätzliche Anteile der 450connect GmbH bis zu einer Grenze von 25% 
erwerben. Dabei ist entscheidend, dass mit einer Aufstockung der Anteile der VA 450 KG an der 
450connect GmbH keine weitere finanzielle Verpflichtung für die Stadtwerke verbunden ist. Viel-
mehr umfasst der jetzt von der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH zu leistende Beitrag bereits 
die Beträge, die für eine Aufstockung der Anteile der VA 450 KG vorgesehen sind 
Weitere Anteilseigner der 450connect GmbH neben der VA 450 KG sind die Alliander (bisher Allein-
eigentümer der 450connect GmbH), E.ON / Innogy sowie 10 Ankerkunden der 450connect GmbH 
(u.a. Netzgesellschaft Düsseldorf GmbH, EWE Netz GmbH), alle jeweils zu 25%. Die 450connect 
GmbH wird bei erfolgreicher Zuteilung der Nutzungsrechte an der 450 MHz Frequenz ein bundes-
weites 450 MHz-Mobilfunknetz für die kritischen Infrastrukturen aufbauen und betreiben.   
 
 
Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der VA 450 KG und Beteiligung der VA 
450 KG an der 450connect GmbH 
Die Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH sollen sich an der VA 450 KG als Kommanditisten beteili-
gen. Die Stadtwerke möchten im Wege der Kapitalerhöhung einen Anteil der VA 450 KG von 0,57% 
für eine Summe von 200.000 € erwerben. Diese Summe umfasst sowohl die Kapitaleinlage an der KG 
als auch eine Pflichteinlage.  
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Die Beteiligungshöhe folgt aufgrund folgender Erwägungen: 
 Die Stadtwerke Wedel haben folgende Netzstrukturparameter:  

 10 km² Fläche Strom 
 24.900 Anschlusspunkte 

 Daraus ergibt sich 
 ein Anteil von 0,57 % an der Versorger-Allianz  
 eine finanzielle Beteiligung von rund 200 T€ 

 
Die VA 450 KG geht von einem Finanzierungsvolumen von insgesamt rund 35 Mio. € für das Projekt 
VA 450 aus. Diese Summe umfasst den Kaufpreis für die bereits erworbenen 8,23% Anteile an der 
450connect GmbH, die Kosten für eine Aufstockung der Anteile auf 25 %, die Kosten für einen Aus-
bau des 450 MHz-Funknetzes und weitere Vorbereitungskosten (u. a. Due Dilligence der 450connect 
GmbH, Gründungsaufwand der VA 450 KG).  Der volle Erwerb von 25 % der Anteile an der 
450connect GmbH wird nur erfolgen, wenn hierzu auch ausreichend Gesellschafter zur Finanzierung 
bereitstehen.  
Die Höhe der Kommanditeinlage der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH beläuft sich auf die ge-
nannten 200.000 €. Dabei handelt es sich um einen „Maximalbetrag“. Die Kommanditeinlage be-
steht aus einer Kapitaleinlage (5 %) und Pflichteinlage (95 %) auf Basis des Gesellschaftsvertrags 
und der Gesellschaftervereinbarung (inkl. Anhänge) der VA 450 KG. Der Umstand, ob die VA 450 KG 
tatsächlich 25% oder nur einen geringeren Anteil an der 450connect GmbH erwirbt, hat auf die 
Höhe der Kommanditeinlage keinen direkten Einfluss, die Kommanditeinlage steigt dadurch nicht. 
Sofern es jedoch zu einer Überfinanzierung der VA 450 KG kommt (es steht (deutlich) mehr Kapital 
zur Verfügung als erforderlich oder die Aufstockung der Anteile auf 25% erfolgt nicht), werden den 
Kommanditisten anteilig Teile der Pflichteinlage zurückgezahlt unter Wahrung des jeweiligen pro-
zentualen Anteils. 
Die VA 450 KG ist mit 8,23 % an der 450connect GmbH beteiligt. Die 450connect GmbH wird wie-
derum ein bundesweites Funknetz betreiben. Mittelbar wird die VA 450 KG damit bundesweit tätig 
sein. Das bundesweite Funknetz wird nicht nur den Gesellschaftern der VA 450 KG bzw. der 
450connect GmbH, sondern Versorgungsunternehmen (Nichtgesellschafter) bundesweit zur Verfü-
gung gestellt. Diese haben damit die Möglichkeit, eine Kommunikationsinfrastruktur zu nutzen, die 
von Unternehmen derselben Branche nach den Bedürfnissen dieser Branche betrieben wird, haben 
jedoch nicht die weder die Mitgestaltungsmöglichkeit in der Festlegung der Branchenlösung, noch 
den Einfluss auf den Frequenzinhaber. Die geschilderten Vorzüge des 450 MHz Netzes können also 
auch den Nichtgesellschaftern zugutekommen. Dies ist im Interesse der Nichtgesellschafter und 
damit auch im Interesse der Gemeinden und Kommunen.  
 
 
Zeitplan  
Für eine sichere Beteiligung wäre aus Sicht der 450connect GmbH ein Beitritt spätestens am 22. 
Juni 2021 erforderlich. Am 22. Juni 2021 findet die letzte Sitzung statt, da nur bis zum 30. Juni 
2021 die Ausübungsoption der VA 450 KG ausgeübt werden kann, ihre Anteile von 8,23% auf 25% zu 
erhöhen.  Aus diesem Grund folgt folgender ambitionierte Zeitplan: 
 

 
 
 
Relevanz der Beteiligung für die Stadtwerke Wedel GmbH 
Die Relevanz einer Beteiligung zeigt sich vor allem in der hohen Bedeutung für das Kerngeschäft 
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beim Betrieb der kritischen Infrastrukturen und für die Daseinsvorsorge. Die für das Kerngeschäft 
hochrelevante 450 MHz-Technologie kann nicht von den Stadtwerken Wedel alleine organisiert wer-
den, sondern sollte von den Betreibern kritischer Infrastruktur gemeinsam aufgebaut und betrieben 
werden („Branchenmodell“). Zudem können Abhängigkeiten von kommerziellen Mobilfunk-
Providern vermieden werden. Diese würden insbesondere bei TK-Kosten und Hardware-Vorgaben 
entstehen. 
 
 
Chancen 
Die Beteiligung an der Versorger-Allianz und das Modell 4x25 ermöglichen die Umsetzung des Bran-
chenmodells, dies bietet für die Stadtwerke Wedel folgende Chancen: 

› Im Schwarm der Energieversorger Einfluss auf Produkte, Preise und auf Auf- und Ausbau des 
450 MHz LTE-Netzes zu nehmen. 

› Keine Abnahmeverpflichtung für Telekommunikationsleistungen, keine Nachschussverpflich-
tungen oder Verlustbeteiligungen. 

› Chance auf eine attraktive Rendite (voraussichtlich ca. 15% vor Steuern; abgesichert durch 
Monopol auf eine Basistechnologie für kritische Infrastrukturen). 

› Chance auf Zusatzgeschäft durch vorgesehene „Verpflichtung“ der 450connect, zu festen 
Konditionen Funkstandorte der Gesellschafter in Anspruch zu nehmen. 

 
Risiken 
Risiken die auf die Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der VA 450 KG zurückzu-
führen wären, sind vorliegend nicht ersichtlich, weil: 

› die Nutzungsrechte an der 450 MHz Frequenz am 9. März 2021 für den Zeitraum bis zum Jahr 
2040 durch die Bundesnetzagentur neu an die 450connect GmbH vergeben wurden 

› die Frequenzen im Bereich 450 MHz sind technisch sehr gut geeignet um die Anforderungen 
der Versorgungswirtschaft an eine Kommunikationsinfrastruktur zu erfüllen 

› bereits heute vereinzelt lokal ausgeprägte Netze in Kooperation mit verschiedenen Energie-
versorgungsunternehmen in Deutschland vorhanden, so dass die technische Funktionalität 
gewährleistet ist 

Als einziges Risiko könnte in Betracht gezogen werden, dass die durch die VA 450 KG entwickelten 
Produkte am Markt, aufgrund des Preisgefüges, nicht aufgenommen werden. An dieser Stelle könn-
te jedoch die Preisgestaltung nachgebessert werden, was sich jedoch auf die attraktive Rendite 
auswirken würde. 
 
 
Fazit 
Das Engagement ist eine Investition in die Absicherung der kritischen Infrastrukturen mit attrakti-
vem Chancen-Risiken-Profil. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Bewertung der wesentlichen Chancen für die Kommune 
Durch die vorgesehene Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH ergeben sich Vorteile, 
die zu einer Gewährleistung von Versorgungssicherheit unmittelbar für die Stadtwerke Wedel GmbH 
führen: 
Die wesentlichen Chancen liegen insbesondere darin, 

› Aufbau einer Kommunikationsinfrastruktur, die auch dann über einen längeren Zeitraum 
funktioniert, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall kommt  

› Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten die aufgrund eines Blackouts oder Schwarzfalls entstehen 
› Sicherstellung einer Versorgungsinfrastruktur 
› Integration von Stromspeichern und neuen Stromverbrauchern (E-Mobilität, Wärme) im Netz 
› Möglichkeit zur Überwachung und Steuerung der Netze 
› Möglichkeit zur Aus- und Umrüstung der Kundenmessysteme, da dies intelligenten Messsys-

teme in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden müssen. 
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Auswirkungen auf die Arbeitsplätze 
Die vorgesehene Beteiligung wirkt sich in keiner Weise unmittelbar auf die Mitarbeiter oder deren 
Arbeitsplätze aus.  
Die Beteiligung bietet die Möglichkeit, die Anforderungen, die auf die Versorgungswirtschaft im 
Rahmen der Energiewende bezüglich einer krisenfesten und zukunftssicheren Kommunikationsinfra-
struktur zukommen, umzusetzen und es damit zu schaffen in Krisenzeiten handlungsfähig zu blei-
ben. Mittelbar trägt das zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei. 
 
 
Bewertung der wesentlichen Risiken für die Kommune 
Die vorgesehene Beteiligung weist für die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH und damit auch für 
die Kommune aufgrund der geringen Beteiligung in Höhe von 0,57% nur ein begrenztes, sehr be-
herrschbares Risiko auf. 
 
 
Angaben gemäß § 102 i.V.m. § 108 GO SH 
 
             a. Wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung, § 102 I Satz 1 Nr. 1 GO SH 
Die VA 450 KG wird im Bereich von Dienstleistungen tätig, die unmittelbar mit den Bereichen 
Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbunden sind und diese fördern. Eine Kooperation zur Gestal-
tung einer krisenfesten und zukunftssicheren Kommunikationslösung im Bereich der Daseinsvorsorge 
stellt ein wichtiges Interesse dar. 
Eine öffentlich-rechtliche Struktur kommt für die VA 450 KG nicht in Betracht, da die Stadtwerke 
Wedel GmbH bereits als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt wird und die kommunale 
Beteiligung der Stadt Wedel an der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH lediglich in mittelbarer 
Form besteht.  
 
          b. Haftungsbegrenzung, § 102 I Satz 1 Nr. 2 GO SH 
Die Gesellschaft, an der die Beteiligung erfolgen soll, ist die VA 450 KG. Die Stadtwerke Wedel Be-
teiligungsGmbH ist an der VA 450 KG als Kommanditisten beteiligt. Ihre Haftung ist damit auf die 
Kommanditeinlage in Höhe von 200.000 € beschränkt (§ 161 Abs. 1 Satz HGB). Die VA 450 KG wie-
derum hält die Anteile der VA 450 Verwaltungs-GmbH. Auch deren Haftung ist qua Rechtsform be-
grenzt. Die Haftung der GmbH ist auf ihr Stammkapital beschränkt. Nach Erbringung der Einlage in 
die GmbH ist die Haftung für Schulden der Gesellschaft auf diese erbrachte Einlage beschränkt. Ein 
Gesellschafter ist darüber hinaus bei einer GmbH nicht verpflichtet für weitere Schulden der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung zu haften.  
Die Einzahlung der Stammeinlage in die GmbH ist im Wirtschaftsplan festgelegt und entspricht auch 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH und damit auch der 
Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Wedel GmbH. 
Etwaige Jahresfehlbeträge werden im Ergebnis durch Überschüsse in den Folgejahren ausgeglichen - 
eine Nachschusspflicht besteht insoweit nicht. 
Damit kann festgestellt werden, dass eine vollständige Begrenzung der Haftung durch die Rechts-
formwahl erreicht wird. 
 
            c. Angemessener Einfluss der Gemeinde, § 102 I Satz 1 Nr. 3 GO SH 
Die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH hat durch ihre Stellung als Gesellschafterin einen ange-
messenen Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Einfluss entspricht dem Anteil in 
Abhängigkeit zur Anzahl der Gesellschafter. Von einem angemessenen Einfluss ist grundsätzlich 
dann auszugehen, wenn der Einfluss in den Organen der betreffenden Gesellschaft dem Beteili-
gungsverhältnis (Höhe der Kapitalbeteiligung) entspricht. Dies ist vorliegend gegeben. 
 
             d. Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht entsprechen den Vorschriften des 
HGB, § 102 I Satz 1 Nr. 4 GO SH 
Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung und Bilanzierung und der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags aufzustellen. Eine 
Prüfung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes, soweit nicht 
eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist, ist gewährleistet. 
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            e. Voraussetzungen des § 102 II i.V.m. § 101 I GO SH 
Die Voraussetzungen des § 102 II i.V.m. § 101 I GO SH sind vorliegend erfüllt.  
 

(1) Öffentlicher Zweck des Unternehmens 
Das 450 MHz Netz soll dazu verwendet werden, um der Versorgungsbranche eine krisenfeste und 
zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Versorgungswirtschaft 
ist grundlegend darauf angewiesen, dass ihr bei einem großflächigen Stromausfall Kommunikati-
onsmittel zur Verfügung stehen, die von der allgemeinen Stromversorgung unabhängig sind. Bei 
einem solchen Schwarzfall sind nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe auch in den Bereichen 
Gas, Wärme und Wasser sowie Störungen der öffentlichen Sicherheit zu befürchten. Mit schwarz-
fallfesten Kommunikationsmitteln kann zum Beispiel die für den Neustart eines ausgefallenen 
Stromnetzes erforderliche Koordination der Betriebsmannschaften erfolgen oder es können Not-
maßnahmen zur Behebung von Versorgungsausfällen in den Bereichen der Gas- und Wasserversor-
gung koordiniert werden.  
Zudem können Smart Meter, zu deren Installation Strom- und Gasversorger in bestimmtem Rahmen 
verpflichtet sind, an das 450 MHz Netz angebunden werden. Andere Lösungen wie das Verlegen von 
Kabelverbindungen in Keller oder die Nutzung von Mobilfunknetzen können sich dadurch erübrigen.  
Der Betrieb einer Infrastruktur, die eine sichere Kommunikation in Krisenfällen gewährleistet und 
weitere Kommunikationsbedürfnisse der Versorgungswirtschaft befriedigt, ist daher unsere Auffas-
sung nach eine mit den Bereichen der Strom-, Gas - und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene 
Dienstleistung. Die Dauer der Beteiligung an der Versorger-Allianz 450 GmbH & Co.KG soll entspre-
chend langfristig ausgelegt sein. 
 

(2) Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
Der mittelbare Beitritt in die Gesellschaft betrifft die Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel nur mit-
telbar, denn die Kapitaleinlage wird von der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH eingebracht. 
Weitere Zahlungsverpflichtungen der Stadt oder der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH bspw. 
über Nachschusspflichten oder Kapitalerhöhungen sind gesellschaftsvertraglich ausgeschlossen. 
Die benötigten Mittel in Höhe von Euro 200.000 sind im Wirtschaftsplan 2021 eingeplant. 
 

(3) Wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes 
Die berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinde i.S.d. § 101 II Satz 1 GO SH sind gewahrt.  
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH hat sich in seiner Sitzung am 30. März 
2021 mit der Beteiligung an der VA 450 KG befasst dieser einstimmig zugestimmt.  
Das geplante vorgehen zur Gründung und Beteiligung an der VA 450 KG wurde gemäß § 108 I Nr. 1 
GO SH am 17.05.2021 der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. 
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Einzige Alternative ist, den Beschluss nicht zu fassen. Eine Alternative zu 450 MHz besteht nicht, 
weil es sich hierbei um ein Monopol handelt. Die Stadtwerke könnten das weitere Vorhaben zu Be-
teiligung an der VA 450 KG nicht fortführen. Eine teilweise Beschlussfassung oder eine Nachver-
handlung der Gesellschaftsverträge ist nicht möglich. 
Bei einer Nichtbeteiligung an der Gesellschaft könnten die Stadtwerke Wedel die Produkte zwar 
dennoch nutzen, jedoch keinen Einfluss auf diese nehmen. Als Gesellschafter können beispielsweise 
Antennenstandorte mitdefinieren werden und an der Bereitstellung und dem Betrieb der Antennen-
standorte mitverdient werden, da eine derzeit noch in Verhandlungen befindliche Mindest-EK-
Rendite, erzielt werden kann.   
Zudem wurde die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH auch zu dem Zweck gegründet, sich an Pro-
jekten und Kooperationen anderen Stadtwerke und kommunaler Verbände zu beteiligen. Die Ge-
währleistung von Versorgungssicherheit im Rahmen einer Kooperation mit anderen Energieversor-
gungsunternehmen ist ein bedeutender Bestandteil der Daseinsvorsorge und grundlegend für die 
innere Sicherheit der Bundesrepublik.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Für den städtischen Haushalt ergeben sich unmittelbar keine Kosten oder Folgekosten. 
 
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
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Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2021 alt 2021 neu 2022 2023 2024 2025 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2021 alt 2021 neu  2022 2023 2024 2025 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Abwägungsbericht des Bürgermeisters gem. § 102 Abs. 1 GO 
2 Gesellschaftsvertrag VA 450KG 
3 Gesellschaftsvertrag VA 450GmbH 
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Abwägungsbericht des Bürgermeisters gemäß § 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
Schleswig-Holstein zum gemeinsamen Beitritt an der Versorger-Allianz 450 
Beteiligungs GmbH & Co. KG (VA 450 KG)

1. Vorbemerkung

Vor dem Hintergrund der Energiewende, eines der größten volkswirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Vorhaben in Deutschland und den damit verbundenen Umstieg auf 

erneuerbare Energien und dem Ziel der Bundesregierung zur Digitalisierung, sind immer 

höhere Resilienzanforderungen an die Kommunikationsarchitektur erforderlich.

Die Maßnahmen stellen große Anforderungen an die Überwachung und Steuerung der Netze. 

Diese Anforderungen können nur mit einer leistungsfähigen Kommunikationsinfrastruktur 

bewältigt werden. Zudem sind Strom- und Gasversorger durch das Messstellenbetriebsgesetz 

(MsbG) dazu verpflichtet, in einem bestimmten Zeitraum Messstellen bei Letztverbrauchern 

und Energieerzeugern mit intelligenten Messsystemen (Smart Meter) auszurüsten (§ 29 Abs.

1 MsbG). Diese Smart Meter müssen in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden (vgl. §

2 Nr. 7 MsbG). Auch die Integration von Millionen dezentraler Erzeuger und Speicher (bspw. 

Windräder, Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher) sowie neuer Stromverbraucher (bspw. 

E-Mobilität und Wärmepumpen) erfordern zunehmend eine aktivere Überwachung und 

Steuerung der Stromnetze.

Unter anderem mit Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetzen betreibt die 

Versorgungswirtschaft kritische Infrastrukturen. Dies ist mit einer hohen gesellschaftlichen 

Verantwortung verbunden. Die Gewährleistung von Versorgungssicherheit ist ein bedeutender 

Bestandteil der Daseinsvorsorge und grundlegend für die innere Sicherheit der 

Bundesrepublik. Diese Gewährleistung erfordert eine Kommunikationsinfrastruktur, die auch 

dann über einen längeren Zeitraum funktioniert, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall 

kommt (Blackout oder Schwarzfall). Angriffe auf die Versorgungsinfrastrukturen der 

Bundesrepublik sind ebenso wenig auszuschließen. Um bei solchen Ereignissen 

handlungsfähig zu bleiben, ist die „Schwarzfallfestigkeit“ einer Kommunikationslösung 

grundlegend.

Um diesen steigenden Anforderungen möglichst kosteneffizient Rechnung zu tragen, bedarf 

es ebenso intelligenter wie leistungsfähiger Kommunikationsmöglichkeiten, die zunehmend 

auch über Funk abgewickelt werden müssen. Nur so erhalten die Betreiber kritischer 

Infrastrukturen hochqualitative Daten über den Zustand der Netze sowie über das 

Erzeugungs- und Verbrauchsverhalten in Echtzeit und behalten die Fähigkeit, die 

Versorgungssicherheit auf einem hohen Niveau sicherzustellen.
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Aus diesen Gründen beabsichtigt die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH sich an der 

Gründung der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG (VA 450 KG) zu beteiligen. 

Die Beteiligung an der Gesellschaft ist aus technischer Sicht aufgrund der Frequenzen im 

Bereich 450 MHz sehr gut geeignet, um die Anforderungen der Versorgungswirtschaft an eine 

Kommunikationsinfrastruktur zu erfüllen. Die 450connect GmbH betreibt bereits heute 

vereinzelt lokal ausgeprägte Netze in Kooperation mit verschiedenen 

Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. Die Nutzungsrechte an der 450 MHz 

Frequenz wurden am 9. März 2021 für den Zeitraum bis zum Jahr 2040 durch die 

Bundesnetzagentur neu an die 450connect GmbH vergeben. An der 450connect GmbH sind 

verschiedene Unternehmen aus der Versorgungsbranche beteiligt. Damit will die 

Versorgungsbranche langfristig die eingangs genannte krisenfeste und zukunftssichere 

Kommunikationslösung etablieren.

Es kann nicht nur vermieden werden, dass umfangreich notwendiges Know-how bei den 

Stadtwerken aufgebaut wird, welches nicht vorhanden ist, sondern es kann vielmehr von den 

bereits bestehenden Erfahrungen profitiert werden.

2. Zulässigkeit der Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen gern. § 101 

ff GOSH

Eine Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen ist lediglich unter den in § 102 II i.V.m 

§ 101 I GOSH genannten Voraussetzungen zulässig.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Der öffentliche Zweck einer Beteiligung der VA 450KG liegt darin, die kommunale 

Energieversorgung zu stärken und die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Die Dauer der 

Beteiligung an der VA 450KG soll entsprechend mittel- bis langfristig ausgelegt sein.

Leistungsfähigkeit der Gemeinde:

Der mittelbare Beitritt in die Gesellschaft betrifft die Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel nur 

mittelbar, denn die Einlage wird von der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH gezahlt und 

weitere Zahlungen sind nicht verpflichtend.

Wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes:

Die berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinde im Sinne des § 101 II Satz 1 GOSH 

sind gewahrt. Die Gemeinden sind aufgrund des Ausbaus der Digitalisierung immer mit 

eingebunden.
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Wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung:

Ein wichtiges Interesse der Stadt Wedel und damit auch der Stadtwerke Wedel besteht.

Die Relevanz einer Beteiligung zeigt sich vor allem in der hohen Bedeutung für das 

Kerngeschäft beim Betrieb der kritischen Infrastrukturen und für die Daseinsvorsorge. Die VA 

450 KG wird im Bereich von Dienstleistungen tätig, die unmittelbar mit den Bereichen Strom-, 

Gas- und Wärmeversorgung verbunden sind und diese fördern. Die für das Kerngeschäft 

hochrelevante 450 MHz-Technologie kann nicht von den Stadtwerken Wedel alleine 

organisiert werden, sondern sollte von den Betreibern kritischer Infrastruktur gemeinsam 

aufgebaut und betrieben werden („Branchenmodell“).

Eine öffentlich-rechtliche Struktur kommt nicht in Betracht, da die Stadtwerke Wedel GmbH 

bereist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt wird und die kommunale Beteiligung 

der Stadt Wedel an der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH lediglich in mittelbarer Form 

besteht.

Haftungsbeschränkung:

Die sich beteiligende Gesellschaft ist die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH. Diese hat die 

Rechtsform der GmbH, bei der die Haftung auf deren Gesellschaftskapital begrenzt ist (§ 13 

Abs. 2 GmbHG). Die Gesellschaft, an der die Beteiligung erfolgen soll, ist die VA 450 KG. Die 

Stadtwerke sind an der VA 450 KG als Kommanditisten beteiligt. Ihre Haftung ist damit auf die 

Kommanditeinlage in Höhe von 200.000,00 € beschränkt (§ 161 Abs. 1 Satz HGB). Die VA 

450 KG wiederum hält die Anteile der VA 450 Verwaltungs-GmbH. Auch deren Haftung ist qua 

Rechtsform begrenzt.

Die Einzahlung der Stammeinlage ist im Wirtschaftsplan festgelegt und entspricht auch der 

finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH und damit auch der 

Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Wedel GmbH.

Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht:

Eine Prüfung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes, 

soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist, ist 

gewährleistet.
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3. Auswirkungen der Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der 
VA 450 KG

Organisatorische Auswirkungen:

Aus organisatorischer Sicht ergeben sich für die Stadt Wedel keinerlei Auswirkungen. 

Kommunale Einflusssicherung:

Die entsprechende Einflussnahme wurde durch eine geeignete Gestaltung des 

Gesellschaftsvertrages gewährleistet. Der Gesellschaftsvertrag der 450 VA KG folgende 

Regelung:

„Soweit für diesen Vertrag bzw. die den Unternehmensgegenstand kommunalrechtliche 
Bestimmungen von Bedeutung sind, sind diese einzuhalten, soweit diese auf die Gesellschaft 
bzw. Gesellschafter Anwendung finden. Insbesondere ist auch der angemessene Einfluss 
etwaiger kommunaler Gesellschafter in den Organen der Gesellschaft in allen Belangen 
sicherzustellen. “

Finanzielle Auswirkungen:

Aus finanzieller Sicht hat die Gründung der Gesellschaft für die Stadt Wedel keine 

unmittelbaren Auswirkungen.

Mit einer Beteiligung an der VA 450 KG müssen die Stadtwerke die Zahlung auf die 

Kapitaleinlage und die weiteren genannten Pflichteinlagen leisten. Die gesamte 

Einlageleistung beträgt 200.000,00€, diese wird durch die Stadtwerke Wedel 

BeteiligungsGmbH eingebracht. Eine darüberhinausgehende Verpflichtung zur Übernahme 

von Verlusten besteht nicht. Verlustbeteiligungen werden den Kommanditisten der VA 450 KG 

auf Verlustvortragskonten belastet und nur durch zukünftige Gewinne ausgeglichen (§ 4 Abs. 

6 Gesellschaftsvertrag VA 450 KG). Etwaige Jahresfehlbeträge werden im Ergebnis durch 

Überschüsse in den Folgejahren ausgeglichen - eine Nachschusspflicht besteht insoweit nicht 

(§ 3 Abs. 8 Gesellschaftsvertrag VA 450 KG).

Für den städtischen Haushalt ergeben sich unmittelbar keine Kosten oder Folgekosten. 

Wirtschaftliche Auswirkungen:

Unter der Voraussetzung der Prämissen ergibt sich eine positive Gesamtbewertung.

Nach Abwägung der Chancen und Risiken sind für die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH 

positive Auswirkungen zu erwarten.
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Das wirkt sich unmittelbar auf die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Wedel GmbH und 

dies wiederrum mittelbar auch positiv auf den Haushalt der Stadt Wedel aus.

Auswirkungen für die Bürgerinnen der Stadt Wedel:

Das 450 MHz Netz soll dazu verwendet werden, um der Versorgungsbranche eine krisenfeste 

und zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die 

Versorgungswirtschaft ist grundlegend darauf angewiesen, dass ihr bei einem großflächigen 

Stromausfall Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen, die von der allgemeinen 

Stromversorgung unabhängig sind. Bei einem solchen Schwarzfall sind nachhaltig wirkende 

Versorgungsengpässe auch in den Bereichen Gas, Wärme und Wasser sowie Störungen der 

öffentlichen Sicherheit zu befürchten. Mit schwarzfallfesten Kommunikationsmitteln kann zum 

Beispiel die für den Neustart eines ausgefallenen Stromnetzes erforderliche Koordination der 

Betriebsmannschaften erfolgen oder es können Notmaßnahmen zur Behebung von 

Versorgungsausfällen in den Bereichen der Gas- und Wasserversorgung koordiniert werden.

Zudem können Smart Meter, zu deren Installation Strom- und Gasversorger in bestimmtem 

Rahmen verpflichtet sind, an das 450 MHz Netz angebunden werden. Andere Lösungen wie 

das Verlegen von Kabelverbindungen in Keller oder die Nutzung von Mobilfunknetzen können 

sich dadurch erübrigen.

Personelle Auswirkungen:

Die vorgesehene Beteiligung wirkt sich in keiner Weise unmittelbar auf die Mitarbeiter oder 

deren Arbeitsplätze aus.

Die Beteiligung bietet die Möglichkeit, die Anforderungen, die auf die Versorgungswirtschaft 

im Rahmen der Energiewende bezüglich einer krisenfesten und zukunftssicheren 

Kommunikationsinfrastruktur zukommen, umzusetzen und es damit zu schaffen in 

Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Mittelbar trägt das zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei.

Personelle Auswirkungen auf die Stadtverwaltung hat die Beteiligung nicht.

Steuerliche Auswirkungen:

Steuerliche Auswirkungen für die Stadt als Gesellschafterin der Stadtwerke Wedel GmbH 

ergeben sich nicht.

Gleichstellunqsrechtliche Auswirkungen:

Gleichstellungsrechtlich sind ebenfalls keine Auswirkungen für die Stadt zu erwarten.
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Vergleich mit anderen Rechtsformen:

Die Stadtwerke Wedel wird sich mittelbar über die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an 

der VA 450 KG beteiligen. Ferner wird sich die Stadt Wedel über die Stadtwerke Wedel 

BeteiligungsGmbH mittelbar an der VA 450 KG über die bereits bestehende Beteiligung der 

Stadtwerke Wedel GmbH an der Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH 

beteiligen.

a. Öffentlich-rechtliche Struktur

Eine öffentlich-rechtliche Struktur kommt für die VA 450 KG nicht in Betracht. Es 

handelt sich um einen Beitritt zu einer Gesellschaft, an der zahlreiche Unternehmen 

der Energiebranche beteiligt sind.

Somit scheiden der Eigenbetrieb, das Kommunalunternehmen und der Zweckverband 

aus.

b. Privat-rechtliche Struktur

Aus haftungsrechtlichen und steuerrechtlichen Gründen ist die Gründung einer GmbH 

& Co. KG sehr sinnvoll. Die kommunalen Belange werden im Gesellschaftsvertrag 

angemessen gewürdigt. Die anfallenden Anfangsverluste können gewinnmindernd bei 

der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH berücksichtigt werden,

Die Rechtsform der AG scheidet aus kommunalrechtlichen Gründen aus, da sich hier 

die Stellung des Vorstandes einer AG nicht mit kommunalrechtlicher Einflussnahme 

verbinden lässt. Eine KG, OHG und GbR scheidet aus haftungsrechtlichen Gründen 

ebenfalls aus. Da hier eine Begrenzung der Haftung nicht möglich ist.

Die von der VA 450 KG gewählte Rechtsform ist folglich sinnvoll.

4. Bewertung der Chancen und Risiken 

Bewertung der wesentlichen Chancen für die Kommune:

Durch die vorgesehene Beteiligung ergeben sich Vorteilen, die zu einer Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH führen:

Die wesentlichen Vorteile liegen insbesondere in:

• Große strategische Bedeutung für das Kerngeschäft der Stadtwerke Wedel GmbH 

beim Betrieb der kritischen Infrastrukturen und für die Daseinsvorsorge

• Sicherstellung der Krisenkommunikation der Stadtwerke (im ,,Blackout“-Fall)

• Nutzung des 450 MHz-Netzes zur Erfüllung der umfangreichen Anforderungen, die 

sich für die Stadtwerke durch die Energiewende ergeben (bspw. Steuerung von
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Erneuerbare-Energien-Anlagen oder Auslesung von intelligenten Stromzählern „Smart 

Metern“)

• Keine Lock-in-Effekte für die Stadtwerke wie bei einem renditeorientierten 

Mobilfunkbetreiber im Hinblick auf zu verbauende Hardware und 

Telekommunikationskosten

• Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Branchenlösung und dauerhafter Einfluss auf den 

Frequenzinhaber

• Attraktive EK-Rendite erzielbar

Bewertung der wesentlichen Risiken für die Kommune:

Die vorgesehene Beteiligung weist für die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH und damit 

auch für die Kommune aufgrund der begrenzten Beteiligung ein begrenztes Risiko auf. Dies 

wird in folgenden Punkten gesehen:

• Sicherheit der Erlösentwicklung

Einschätzung: Hohe Sicherheit, weil die Produkte für die Betreiber kritischer 

Infrastrukturen notwendig und nachgefragt sind (Smart Meter, Betriebsfunk, Anbindung 

EE-Anlagen, etc.)

• Invest wird höher als angenommen

Einschätzung: Die Anzahl der die Investitionen maßgeblich beeinflussenden Anzahl 

der Maststandorte ist gut eruierbar und wurde von mehreren unabhängigen Akteuren 

im Bereich 1.600 - 1.900 veranschlagt. Diese Einschätzung wurde im Rahmen der 

Technischen Due Dilligence bestätigt. Eine zusätzliche Erhöhung ist u. U. für zusätzlich 

erforderliche Kapazitäten denkbar, in diesem Fall wären aber auch die Erlösströme 

deutlich höher und der Business Gase positiver als angenommen.

5. Abschließende Bewertung

Die Beteiligung an der VA 450 KG wird im Bereich einer Dienstleistung und Daseinsvorsorge 

tätig, die unmittelbar mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbunden sind 

und diese fördern. Dies bietet für die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH die Chance, Teil 

eines Betriebs einer Infrastruktur zu sein, die eine sichere Kommunikation in Krisenfällen 

gewährleistet und weitere Kommunikationsbedürfnisse der Versorgungswirtschaft befriedigt. 

Daher ist unserer Auffassung nach, der Einstieg in dieses Handlungsfeld möglich, der für 

kommunale Energieversorgungsunternehmen sonst, aufgrund des Finanzierungsvolumens 

von insgesamt rund 35 Mio. €, verschlossen wäre. Dies bietet auch die Chance, neben der 

Sicherstellung der Energieversorgung, die eigene Wettbewerbssituation signifikant zu 

verbessern.
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Eine Beteiligung der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH an der VA 450 KG trägt somit auch 

zur wirtschaftlichen Energieversorgung vor Ort bei.

6. Fazit

Eine Beteiligung der Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH an der VA 450 KG wird 

empfohlen.

Wedel, ^ ^ ■ <^<-''7

Bürgermeister Schmidt
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Gesellschaftsvertrag der
Versorger Allianz 450 Verwaltungsgesellschaft mbH

§1
Firma und Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Versorger Allianz 450 Verwaltungsgesellschaft
mbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Karlsruhe.

§2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie jegliche
Tätigkeit, die dem vorgenannten Zweck förderlich ist.

§3
Stammkapital

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00. Es ist eingeteilt in 25.000
Geschäftsanteile (Nr. 1-25. 000) im Nennbetrag von je Euro 1,00. Sämtliche Geschäfts-
anteile wurden von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit dem Sitz in Karls-
ruhe übernommen.

(2) Die Stammeiniage ist in voller Höhe in bar erbracht.

§4
Geschäftsführung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

(2) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist nur ein Geschäfts-
führer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Durch Geseltschafterbeschluss

kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt
werden. Jeder Geschäftsführer ist vom Verbot der Mehrfachvertretung (§ 181 Alt. 2
BGB) befreit. Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft findet die Regelung dieses
Absatzes entsprechend Anwendung auf die Vertretung der Gesellschaft durch den
oder die Liquidatoren.

§5
Geschäftsjahr, Bekanntmachungen, Gründungskosten

(1) Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft werden - soweit notwendig - im Bundesanzeiger

veröffentlicht.

(3) Die mit der Gründung verbundenen Kosten trägt die Gesellschafterin,
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Nr. 842 der Urkundenrolle für das_]ahr 2020^1

Bescheinigung gemäß S 54 GmbHG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen des vorstehenden Gesell-

schaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom

17. Dezember 2020 - meine UR-Nr. 841/2020 T - und die unveränderten Bestimmungen
mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten Wortlaut des Gesellschaftsvertrages
übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2020

ma's'Tredemann

Notar

^^

.. '.fc^ ^1

^ i/
<^^^/
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2020/103

Inhalt der Mitteilung: 
 

Am 02.07.2020 erfolgte eine Veröffentlichung unter https://kommunal.de/dsgvo-gemeinderat-
vergessen zu den Auswirkungen des Art. 17 der europäischen Datenschutzgrundverordnung auf den 
kommunalen Sitzungsdienst. Geschildert wird dort der Fall einer Stadtvertreterin der Stadt 
Friedberg, die nach jahrelanger Tätigkeit in der Stadtvertretung das Recht auf Löschung ihrer Daten 
nach Art. 17 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geltend macht. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU richtete daraufhin an die Verwaltung die Fragen, ob eine 
gleichgelagerte Situation bei der Stadt Wedel ebenfalls eintreten könne und inwieweit die aktuelle 
Form der Protokollführung bei der Stadt Wedel mit den geltenden Regelungen des Datenschutzes im 
Einklang steht. 

Zur Beantwortung der Frage wurde die behördliche Datenschutzbeauftragte Frau Roßmann um eine 
Expertise gebeten. Frau Roßmann ist Fachanwältin für Verwaltungs- und Datenschutzrecht und seit 
01.07.2020 für die Stadt Wedel als behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt. 

Stellungnahme/ Empfehlung der behördlichen Datenschutzbeauftragten 

Die derzeit praktizierte Protokollführung bei der Stadt Wedel kann ebenfalls zu dem in der 
Veröffentlichung vom 02.07.2020 geschilderten Vorfall führen. 

Die Datenschutzbeauftragte empfiehlt daher ausdrücklich, nur die gesetzlich notwendige 
Protokollierung vorzunehmen und sämtliche Daten auch im Ratsinformationssystem zu löschen, 
wenn diese für die weitere Gremienarbeit nicht mehr benötigt werden. Alternativ wäre eine 
Protokollierung über den gesetzlichen Mindestinhalt hinaus bei Verzicht auf namentliche Benennung 
der Redner*innen und Anonymisierung der Gesprächsinhalte zulässig. Das heißt, Redebeiträge 
wären neutral zu formulieren und dürften keinen Rückschluss auf Personen und ggf. 
Fraktionszugehörigkeit ermöglichen. 

Bei Namen von Personen handelt es sich um personenbezogene Daten. Soweit sich aus dem Kontext 
der Protokollierung, aus weiteren bekannten Umständen oder aus dem Inhalt der Redebeiträge 
auch ohne Nennung der Namen der Redner*innen eine Bestimmung der Personen vornehmen lässt, 
ist dies einer namentlichen Nennung gleichgestellt. 

Die Protokollierung bei der Stadt Wedel ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 
Hierfür ist nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung- DSGVO eine Rechtsgrundlage 
zwingend erforderlich. Diese ergibt sich für die grundsätzliche Protokollführung aus Art. 6 Abs. 1 
lit. e DSGVO i.V.m. § 43 GO sowie § 15 der Hauptsatzung. Allerdings umfasst diese Rechtsgrundlage 
nur die Daten, welche dort (in § 43 GO) genannt sind. Die namentliche Nennung der Redner*innen 
und die Erfassung ihrer Beiträge ist nicht durch diese Ermächtigungsnorm abgedeckt. Daher dürften 
weder die Namen noch die Redebeiträge selbst verarbeitet, also protokolliert werden. 

Der kommunalverfassungsrechtliche Öffentlichkeitsgrundsatz rechtfertigt die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nicht. Diesem Grundsatz wird auch durch ein Ergebnisprotokoll mit den 
laut Kommunalverfassung und Satzungsrecht erforderlichen zwingenden Daten genüge getan. Der 
Öffentlichkeitsgrundsatz bezieht sich nicht auf eine vollständige Erfassung der Öffentlichkeit mit 
Ewigkeitsgarantie durch Verarbeitung der Daten und Veröffentlichung im Internet, sondern soll der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit einräumen, an den Sitzungen teilzuhaben. 

Die Löschung von Daten ist zwingend vorgeschrieben, wenn diese für die Aufgabenerfüllung als 
Mitglied des Gemeinderates nicht mehr benötigt werden. Ist eine Beschlussfassung in einer 
Angelegenheit erfolgt, so endet die Aufgabenzuständigkeit des Gemeinderates und seiner 
Mitglieder. Personenbezogene Daten – auch in Protokollen - dürften dann nur noch zur Verfügung 
gestellt werden, wenn die Daten für die künftige Ratstätigkeit noch von Bedeutung sind.  

Die alternative Einholung einer Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung von allen 
Sitzungsteilnehmer*innen entbindet indes nicht von der Pflicht zur Löschung aller 
personenbezogenen Daten bei Widerruf dieser Erklärung und ist allein schon aus diesem Grunde 
nicht empfehlenswert. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2020/103

Die Einholung der Einverständniserklärung müsste auch bei Personen erfolgen, die während der 
Einwohnerfragestunde Redebeiträge erbringen. Ein Verwehren des Einverständnisses darf nicht zu 
einem Ausschluss des Redebeitrages führen. 

Die Einverständniserklärung der Sitzungsteilnehmer*innen müsste zudem vor jeder Sitzung erneut 
abgegeben werden, da jede Sitzung einen neuen Datenverarbeitungsvorfall auslöst. Eine generelle 
Erklärung zum Antritt des Ehrenamtes genügt den Erfordernissen nicht. Der Aufwand für die 
Sitzungsbetreuung würde also steigen. Zudem würde die Erstellung der Protokolle infolge des 
notwendigen Abgleichs mit den vorliegenden Einverständniserklärungen aufwendiger werden. 

Die Einverständniserklärung kann nachträglich jederzeit widerrufen und das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO geltend gemacht werden. Die derzeit praktizierte Protokollführung bei 
der Stadt Wedel könnte aus diesem Grunde ebenfalls zu dem in der Veröffentlichung 
https://kommunal.de/dsgvo-gemeinderat-vergessen vom 02.07.2020 geschilderten Vorfall führen, 
unabhängig davon, ob zum aktuellen Zeitpunkt alle politischen Vertreter*innen der 
Datenverarbeitung regelmäßig zustimmen. 

Zusammenfassung/ Ergebnis 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte empfiehlt ausdrücklich eine Reduzierung der 
Protokollierung auf den gesetzlichen Mindestinhalt, um eine verlässliche Konformität mit den 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erreichen. 

Die Verwaltung schließt sich dieser Empfehlung an. Die hierfür erforderliche Änderung der 
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wedel und seiner Ausschüsse könnte zeitnah erfolgen, um 
wieder einen datenschutzkonformen Zustand zu erreichen. 

Alternativ könnten zwar Einverständniserklärungen zur Datenverarbeitung von jeder*m einzelnen 
Sitzungsteilnehmer*in im Zuge der Abzeichnung der Teilnehmerlisten erteilt werden. Dieses 
Vorgehen bietet jedoch keinen hinreichenden Schutz vor unverhältnismäßigen Mehraufwendungen, 
da betroffene Personen im Nachhinein das Einverständnis zur Datenverarbeitung widerrufen und ihr 
Recht auf Löschung der Daten geltend machen können. 

Auch die bereits in der Vergangenheit vorgestellten und diskutierten Vorteile einer Reduzierung der 
Protokollierung auf den gesetzlichen Mindestinhalt könnten dann genutzt werden (siehe 
MV/2019/095 & BV/2019/070). 
 
Anlage/n 
 

1 Protokollführung Gremien - Ausführung behördlicher Datenschutz v. 31.08.2020 
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Datenschutzrechtliche Bedenken/ Protokollführung 
 

Sehr geehrter Herr Karohl, 
 
zu Ihrer Frage, ob in der Protokollführung bei den Redebeiträgen eine namentliche 
Benennung des Redners bzw. der Rednerin datenschutzkonform ist: 
 
Es kommt darauf an, ob es sich um personenbezogene Daten handelt.  
 
Eine Datenverarbeitung liegt in der Protokollführung. 
 
Die Protokolle werden in den entsprechenden Verwaltungsvorgängen, sei es in 
Papierform oder elektronisch, aufbewahrt und damit gespeichert. Ggf. sind diese über 
Internet auch einsehbar, damit läge auch noch eine Weiterleitung an Dritte vor. 
 
Bei den Namen selbst handelt es sich um personenbezogene Daten.  
 
Bzgl. der Redebeiträge selbst gilt: Soweit sich aus dem Kontext der Protokollierung, 
weiteren bekannten Umständen und dem Inhalt der Redebeiträge auch ohne Nennung 
der Namen der Redner*innen eine Bestimmung der Personen vornehmen lässt, liegen 
auch insoweit personenbezogene Daten vor und es dürften daher weder die Namen, 
noch die Redebeiträge selbst ohne Rechtsgrundlage verarbeitet, also protokolliert und 
ggf. weitergeleitet werden.  
 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, ist nach den Vorgaben der DSGVO 
hierfür eine Rechtsgrundlage erforderlich. Diese ergibt sich bzgl. der Protokollführung 
selbst dem Grund nach aus Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO iVm § 41 GO sowie § 15 der 
Hauptsatzung. Allerdings umfasst diese Rechtsgrundlage nur die Daten, welche dort 
genannt sind, mithin nicht die namentlich Nennung der Redner*innen und die Erfassung 
ihrer Beiträge, soweit nicht § 41 Abs. 1 Ziffer 2 oder 4 GO betroffen sind. 
 
Da Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO damit als Rechtsgrundlage i.d.R. ausscheiden dürfte, käme 
nur die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO in Betracht. Diese müsste vor der 
Protokollierung und einer etwaigen Weiterleitung rechtskonform eingeholt werden. Falls 
dies daher seitens der Stadt gewollt ist, sagen Sie bitte Bescheid, ich werde dann eine 
entsprechende Erklärung für Sie fertigen. 
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Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten wird auch nicht durch den 
kommunlaverfassugsrechtlichen Öffentlichkeitsgrundsatz der Sitzungen gerechtfertigt – 
dem Grundsatz wird auch Rechnung getragen, wenn nur ein Ergebnisprotokoll mit den 
laut Kommunalverfassung und Satzungsrecht bzw. Geschäftsordnung erforderlichen 
zwingenden Daten gefertigt wird.  
 
Der Öffentlichkeitsgrundsatz bezieht sich überdies nicht auf eine vollständige Erfassung 
der Öffentlichkeit mit „Ewigkeitsgarantie“ durch Verarbeitung der Daten und ggf. 
Veröffentlichung auch noch im Internet, sondern soll der Öffentlichkeit die Möglichkeit 
einräumen an den Sitzungen teilzuhaben. 
 
Daher sollten die Protokollierungen grundsätzlich nur die Namen der Redner und den 
Inhalt der Beiträge umfassen, wenn eine Einwilligung vorliegt oder eine Anonymisierung 
datenschutzkonform vorgenommen wird.  
 
Ihre Frage zum Vergessenwerden bezieht sich auf die Dauer der Aufbewahrung und 
müsste sich daher aus dem Löschkonzept der Stadt ergeben. IdR ist hier die Anlehnung 
an die Empfehlungen des KGSt sinnvoll. Grundsätzlich dürfte zu beachten sein, dass die 
Löschung von Daten –und damit die Vernichtung von Unterlagen – zwingend 
vorgeschrieben ist, wenn diese für die Aufgabenerfüllung als Mitglied des 
Gemeinderates nicht mehr benötigt werden. Dies kann auch bei noch laufendem Mandat 
ohne Bedenken baldmöglichst (zeitnah nach Beschlussfassung) vorgenommen werden, 
weil die Gremienmitglieder bei Bedarf jederzeit im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf die 
archivierten Dokumente bei der Verwaltung zurückgreifen könnten. Werden die 
diesbezüglichen Unterlagen für eine neue Vorlage relevant, so müssten sie bei den 
betreffenden kommunalen Ämtern erneut beigezogen und dem Vorlagegegenstand 
hinzugefügt werden.  
 
Nicht mehr benötigte Vorlagen mit personenbezogenen Daten sollten außerdem nach 
der Sitzung ordnungsgemäß vernichtet werden. Spätestens mit Ende des Mandats sind 
sämtliche Unterlagen datenschutzkonform zu vernichten. Die Pflicht zur Löschung bzw. 
Sperrung personenbezogener Daten nach Zweckerreichung erstreckt sich auch auf die 
zum Einsatz kommenden Ratsinformationssysteme. Ist eine Beschlussfassung in einer 
Angelegenheit erfolgt, so endet die Aufgabenzuständigkeit des Gemeinderates und 
seiner Mitglieder. Streng genommen besteht auch für ein während einer 
Legislaturperiode hinzukommendes Gemeinderatsmitglied kein Einsichtsrecht in 
personenbezogene Daten schon erledigter Vorgänge. 
 
Personenbezogene Daten aus Vorgängen der laufenden Wahlperiode dürfen nach 
Erledigung im Gemeinderat nur dann weiterhin im Ratsinformationssystem zur 
Verfügung gestellt werden, wenn es sich um Daten handelt, die für die künftige 
Ratstätigkeit von Bedeutung sind und sich die Anonymisierung der Vorgangs- und 
Protokoldaten für die Verwaltung als unverhältnismäßig darstellt. 
 
D.h., es muss für jedes personenbezogene Datum geprüft werden, ob eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorliegt und, wann der Zweck der Verarbeitung 
erreicht ist – dann ist zu löschen.  
  
Davon unabhängig und gesondert zu betrachten ist die Frage, ob und welche Unterlagen 
mit personenbezogenen Daten in der Verwaltung weiterverarbeitet werden müssen und 
dürfen; hier geht es dann um eine neue Verarbeitungstätigkeit und damit stellen sich die 
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Fragen nach Rechtsgrundlage und Zweck neu. So müssen zwar ggf. gefasste 
Satzungsbeschlüsse im Ratsinformationssystem gelöscht werden, müssen aber zum 
Zweck des Satzungsverfahrens in der Verwaltung weiter verarbeitet und auch in anderen 
Zeiträumen gespeichert werden. 
 
Die Einsicht in die Niederschrift der Sitzungen ist nach § 41 Abs. 3 GO den Bürger*innen 
zu gestatten; dies würde die Veröffentlichung im Internet nicht umfassen, es sei denn die 
GO sähe hierfür eine gesonderte Rechsgrundlage vor. 
 
Zum beigefügten Presseartikelt vom 2. Juli 2020: 
 
Auf jeden Fall sollten die personenbezogenen Daten aus dem Ratsinformationssystem 
entfernt werden, wenn sie dort ihren Zweck erfüllt haben, vgl. oben. Soweit aber die 
namentliche Bestimmung der Ratsmitglieder innerhalb der Verwaltung wie bei 
Satzungsbeschlüssen, auch B-Plänen, rechtlich z.B. zwecks Wirksamkeit derselben 
erforderlich ist, gilt auch oben Gesagtes, dann gibt es eine Rechtsgrundlage zur 
Verarbeitung nach Art. 6 Abs 1 lit. e DSGVO iVm der entsprechenden gesetzlichen 
Vorgabe aus dem Landes- und Bundesrecht. Gleiche gilt für die Löschfrist – solange die 
namentliche Nennung zur Gewährleistung der Wirksamkeit des Satzungsrechtes 
geboten ist (vermutlich für die Dauer der Gültgkeit des Satzungsrechtes) kann auch nicht 
gelöscht werden – hier bitte etwaige Vorgaben des KGSt beachten.  
 
Es ist daher tatsächlich zu empfehlen ohne Einwilligung nur die gesetzlich notwendigen 
Protokollierungen vorzunehmen und zeitnah zu entscheiden, welche Daten aus dem 
Ratsinformationssystem zu löschen sind und welche Daten datenschutzrechlich zulässig 
in der Verwaltung ggf. mit Anonymisierung weiter verarbeitet werden dürfen, bzw. 
müssen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die umfängliche Dokumentierung Ihrer 
Entscheidungen, also, wenn es eine Weiterverabeitung in der Verwaltung gibt, sollten 
die entsprechenden Rechtsgrundlagen aufgrund derer die Entscheidung getroffen 
worden ist, auch in der Akte dokumentiert werden.  
 
Rufen Sie mich gerne an,wenn es noch Fragen gibt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tanja Roßmann 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
der Stadt Wedel 
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